
 

 

Verhaltensregeln für Gastangler 

 
Neben dem Landesfischereigesetz (LFischG) vom 9. Dezember 1974 und der Einhaltung der 

Artenschonzeiten sind folgende Regeln an den Vereinsgewässern des ASV Leimersheim zu 

beachten: 

 

o Das Befahren der Vereinsgewässer mit Wasserfahrzeugen jeder Art ist für Gastangler 

auch in Begleitung eines Vereinsmitglieds untersagt! 

 

o Im Zeitraum vom 01. Februar bis 31. Mai, ist der Gebrauch von Kunstködern jeder Art 

an den Vereinsgewässern untersagt! 

 

o Geangelt werden darf an den Vereinsgewässern von jedem öffentlich zugänglichen 

Platz aus. Jedoch ist bei von Vereinsmitgliedern angelegten und gepflegten 

Angelplätzen besondere Sorgfalt und Rücksicht zu nehmen. Gastangler haben 

Vereinsmitgliedern bei Nutzungswunsch der Angelplätze Vorrang einzuräumen. 

 

o Am Gewässer darf kein Müll oder sonstiger Unrat hinterlassen werden! Sorgfalt und 

bewusster Umgang mit und in der Natur ist stets einzuhalten. 

 

Bei Nichteinhaltung dieser Regeln wird der betreffenden Person zukünftig keine Gästekarte 

mehr ausgestellt. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Ich habe die Verhaltensregeln für Gastangler gelesen, verstanden und werde sie befolgen. 

 

 

 

 

____________________ ________________________  _______________ 

Ort / Datum   Vor- u. Nachname    Unterschrift  

    (Gastangler)     (Gastangler)  


